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ÖZET

Bu çalışma, İtalyan Aile Hukukunda ayrılık ve boşanma bakımın-
dan yapılan reformu konu almayı amaçlamaktadır. Söz konusu reform, 
kısa boşanma ve desteklenmiş uzlaşmaya ilişkin 55/2015 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte gerçekleştirilmiştir. 162/2014 sayılı yasa 
ile İtalyan kanun koyucusu ayrılık ve boşanma süreçlerini desteklenmiş 
uzlaşma gibi yeni hukuki araçlar getirerek basitleştirmeyi amaçlamıştır. 
Son olarak yeni süreler öngören 55/2015 sayılı yasanın yürürlüğe gir-
mesiyle de, ayrılık ve boşanma süreçlerinin hızlandırılabilmesi hususu 
temin edilmiştir. 
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ABSTRACT

This article deals with the enter into force of the Law Nr. 55/2015 
about the so called “ short divorce ”, which introduced new procedural 
time - limits in regard of the separation and divorce trials in Italy and 
its resulting consequences in the italian jurisdiction. The new foreseen 
procedural time – limits amount to six months in case of a consensu-
al separation and in case of a contentious separation the time – lim-
its amount to twelve months. In a strengthened legal system, where 
the judge has an exclusive access to separation and divorce trials of the 
spouses, the italian legislator decided to introduce new procedures for 
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separation and divorce, which came into effect through the Law Nr. 
162/2014, in order to confer the spouses a broaden way for claiming 
the resolution of the civil effects, arising from their marriage. Through 
the new conceived legal instruments, which came into force through 
the Law Nr. 162/2014, such as the separation or divorce transactions 
attended  by the legal counsel of lawyers or through the achievement of 
an agreement in front of the major, we notice the incredible change of 
the italian jurisdiction role. The article will also deal with interpreta-
tion problems arising from the doctrine concerning the coordination 
between separation and divorce trials of the couple and the specific so-
lutions offered by the jurisprudence. This article will also focus on the 
draft legislation about a “direct divorce”, which is currently discussed in 
the parliament and shows the new perspectives of Italian family law. At 
the end of the article it will be highlighted the positive and problematic 
aspects, which are combined with the come into force of both laws1”.
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1- Einführung in die durch den italienischen Gesetzgeber 
herbeigeführten Neuerungen bezüglich des italienischen 
Scheidungsrechts

Im Amtsblatt Nr. 107 der Italienischen Republik ist das neue 
Gesetz über die verkürzte Scheidung am 11. Mai 2015, “divorzio breve” 
(Gesetz 6. Mai 2015, Nr. 55) verkündet worden, welches die Herab-
setzung der bisher geltenden Fristen von 3 Jahren bezüglich der Einrei-
chung und Erhebung eines Scheidungsantrages zum Gegenstand hat. 
Die Frist begann an dem Tag zu laufen, an welchem die Ehegatten vom 
zuständigen Landesgerichtspräsidenten (udienza presidenziale) zur ge-
trennten Lebensführung ermächtigt wurden. Zum Zeitpunkt der Erhe-
bung des jeweiligen eingereichten einvernehmlichen bzw. gerichtli-
chen Scheidungsantrages musste das Trennungsurteil in Rechtskraft 
erwachsen sein.2 Das neue der Untersuchung zugrundeliegende vom 

1 Zu einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit der Funktion der Rechtsnorm 
vgl.: Karagöz, Hukuk Kurali (Regula iuris) Kavrami, Istanbul, 2010; Für eine ein-
führende Einsicht ins Italienische Recht vgl.: J. Michael Rainer, Introduction to 
Comparative Law, 2012, Manz; Oberto, Divorzio breve, Separazione legale e co-
munione tra coniugi, in: Famiglia e diritto, 2015, 6, 615 ff.

2 Legge 6 Maggio 2015, n 55” Disposizione in materia di scioglimento o di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”; 
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Parlament verabschiedete Gesetz, vervollständigt das vom Gesetzgeber 
vorgesehene Ziel Beschleunigungsmaßnahmen zur Abwicklung von 
Trennungs- und Scheidungsverfahren in Italien zu bekräftigen. Vor 
Kurzem hat das italienische Parlament das Umwandlungsgesetz vom 
10. November 2014, Nr. 162 zum Gesetzesdekret vom 12. September 
2014, Nr. 132 zur Justizreform verabschiedet, mit dem beabsichtigten 
Ziel, zum einen die Dauer der Gerichtsverfahren einer Kürzung zu un-
terziehen und zum anderen, der besseren Einschätzung des Prozessrisi-
kos Sorge zu tragen.3 Durch Letzteres wird den streitigen Parteien ei-
nes Gerichtsprozesses bei zukünftigen anbahnenden Streitigkeiten die 
Möglichkeit eingeräumt, durch bekundetes gegenseitiges Einverneh-
men die Verweisung des Verfahrens an ein Schiedsgericht zu beantra-
gen.4 Des Weiteren wurde eine “Schlichtung mit Beistand” als zusätzli-
che Neuerung eingeführt, durch welche die Parteien einen Rechtsstreit 
durch Einvernehmen beilegen können. Die dadurch erzielte Einigung 
genießt die Stellung eines Vollstreckungstitels. Eine weitere Neuerung 
bezüglich der Prozessökonomie liegt darin, dass behängende oder ein-
zuleitende Vollstreckungsverfahren  dann zu unterbrechen sind, wenn 
es offensichtlich ist, dass die geltend gemachten Ansprüche des Gläu-
bigers, unter Würdigung der anfallenden Verfahrenskosten und des da-
raus resultierenden Erlöses des Schuldnervermögens, nicht beglichen 
werden können.5 Das Gesetz 55/2015 bezweckt die bisher vorgesehene 
Bedenkzeit, der italienischen Lehrmeinung unter dem Begriff “spa-
tium deliberandi” geläufig, für einen etwaigen Versöhnungsversuch 
herabzusetzen, allerdings wurde der Gesetzesentwurf zur Abschaffung 
der Trennphase nicht umgesetzt, um die sofortige Aufhebung der aus 
der Ehe resultierenden zivilrechtlichen Ehewirkungen herbeizuführen. 
Das entsprechende Gesetz hat dazu beigesteuert, einerseits die sog. 
verkürzte Scheidung einzuführen (divorzio breve) andererseits hat es 
die direkte Scheidung “divorzio diretto”, nämlich die Scheidung ohne 

Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 543ff; KassGH 
14.12.2004, Nr 23309; KassGH 18.07.2005, Nr. 15157.

3 D.lg. 12 settembre 2014, n. 132” Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri 
interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

4  L. 132/2014; Danovi, Al via il divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordi-
namento con la separazione, in Fam. e dir., 2015, 607 ff; Dosi, I tempi ora indicati 
non variano in caso di figli minori, in Guida al dir., 23 maggio 2015, n. 23, 15 ff.

5 L. 132/2014.
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vorausgehende Trennung, überbrückt.6 Das Gesetz setzt sich aus 3 Ar-
tikeln zusammen. Art. 1 des entsprechenden Gesetzes 55/2015 hat den 
Wortlaut des Art. 3 Abs. 2 Nr. 2) Buchstabe b) des Gesetzes 898/1970 
geändert. Letzterer sah vor, dass die Trennungsfrist vor Erhebung der 
Klage, welche auf die Auflösung bzw. auf den Entfall der zivilrechtli-
chen Wirkungen gerichtet ist, drei Jahre betragen musste. Die Frist be-
gann im Trennungsverfahren dann zu laufen, wenn die Ehegatten vor 
dem Vorsitzenden des Gerichts erschienen.7 Diese Frist fand auch dann 
auf jenen Fall Anwendung, in welchem das streitige Verfahren in ein 
einverständliches Verfahren übergeleitet wurde.8Jetzt sieht das Gesetz 
vor, dass sich die Frist im streitigen Trennungsverfahren auf 12 Monate 
beläuft und wird dann in Gang gesetzt, wenn die Ehegatten vor dem 
Gerichtspräsidenten erscheinen.9 Im Falle einer einvernehmlichen 
Trennung beläuft sich die Trennungsfrist auf einen sechsmonatigen 
Zeitraum, auch wenn das Trennungsverfahren von einem streitigen 
auf einen einvernehmlichen übergeleitet wurde.10 Art. 2 des Gesetzes 
55/2015 hat den normativen Gehalt des Art. 191 Abs. 2 ZGB erwei-
tert.11 Letzterer sieht vor, dass es  im Falle der persönlichen Trennung 
der Ehegatten erst dann zur Auflösung der Gütergemeinschaft kommt, 
wenn der Präsident des Gerichts sie zum Getrenntleben ermächtigt 
bzw. sobald am Tag der Unterschreibung der Sitzungsniederschrift der 
einvernehmlichen Scheidung der Ehegatten vor dem Gerichtspräsi-
denten stattgegeben wird.12 Der Beschluss, durch welchen die Ehegat-
ten zum Getrenntleben ermächtigt werden, wird dem Standesbeamten 

6 L. 55/2015.
7 Vgl. J. Michael Rainer, Corso di sistemi giuridici comparati, 2004, Giappichelli, 

55 ff; A. e M. Finocchiaro, I, Milano, 1984, 1128 ff; Scardulla, La separazione 
personale dei coniugi e il divorzio, Milano, 2008, 505 ff; M. Finocchiaro, Auto-
rizzazione a vivere separati e preteso scioglimento del regime di comunione dei 
beni dei coniugi, in Giust. Civ., 1991, I, 210 ff.

8 Gesetz vom 1. Dezember 1970, Nr. 898, Das reformierte Gesetz über die Auflö-
sung von Ehen.

9  J. Michael Rainer, Europäisches Privatrecht. Die Rechtsvergleichung, 2. Auflage, 
2007, Peter Lang, 136 – 145, 148 ff.

10  L. 55/2015.
11 L. 55/2015; 
12 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, in Lex Orienta, 

2015, 1 ff.
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im Hinblick auf die Vermerkung der Auflösung der Gütergemeinschaft 
zugeleitet.13 Art. 3 des Gesetzes Nr. 55/2015 hält fest, dass obige An-
ordnung auf jene Verfahren Anwendung findet, die bis zum Inkrafttre-
ten des entsprechenden Gesetzes eingereicht werden und auf solche 
Verfahren, die ab dem in Kraft treten des Gesetzes noch behängen.14

2.  Trennung und Scheidung in Italien: zur 
Begriffsbestimmung

2.1. Die Trennung

Die persönliche Trennung der Ehegatten muss von der Schei-
dung strengstens differenziert werden. Die Scheidung dient dem Zweck 
die Auflösung der Ehe herbeizuführen und bewirkt, letzten Endes, die 
Ehegatten erneut in den Ledigenstand hineinzuversetzen.15 Der Tren-
nung wird eine eheerhaltende Aufgabe zugeschrieben.16 Sie lässt die 
Ehe in ihrem Bestand weiter aufrecht, allerdings kommt ihr die Aufga-
be zu, den Ehegatten erneut die Gelegenheit anzubieten, sich mit ihrer 
Situation auseinanderzusetzen, um eine potenziell in Frage kommen-
de Versöhnung zu erzielen.17 Unter Versöhnung ist die Übereinkunft 
der getrennten Ehegatten zu verstehen, sich zur Wiederaufnahme der 
geistigen und materiellen ehelichen Lebensgemeinschaft bereit zu 
erklären.18 Die Trennung bewirkt eine Abschwächung der Ehepflich-
ten und versetzt die Ehe in einen vorübergehenden Ruhestand.19Die 
maßgeblich der Trennung innewohnende Aufgabe ist es, den Ehegat-
ten zur Überwindung von Ehekonflikten zu verhelfen. Allerdings kann 
sie eine dauerhafte Lösung derer Konfliktsituation bezwecken. Meis-
tens wird der Trennung allerdings in der anwaltsrechtlichen Praxis die 

13 L.55/2015.
14 L. 55/2015.
15 Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 523ff; Breccia, Se-

parazione personale die coniugi, Dig. Disc. Priv., sez. Civo (1998) 351 ff.
16 Für einen Einblick ins Türkische Obligationenrecht vgl. Kapanci, Türk Borclar 

Kanunun 14. Maddesinin öngordügü yeni Sekil Düzenlemesinin Getirdikleri, in 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Issue 18, N. 1, 2012, 403 – 430.

17 Caringella/ de Gioia, Compendio di Diritto Civile, 679 ff.
18 KassGH 12.11.1998, Nr11418.
19 Zatti in Rescigno Trattato, Persone e famiglia, 103 ff.
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Rolle als Vorstufe zur Scheidung zugeschrieben.20 Die Trennung bedarf 
einer Untersuchung. Der italienische Gesetzgeber unterteilt die per-
sönliche Trennung in zwei Unterarten. Er differenziert zwischen der 
gesetzlichen und der faktischen Trennung. Bei der gesetzlichen Tren-
nung müssen sich die Ehegatten an das Gericht wenden, welches die 
Trennung ausspricht und ihr Rechtswirksamkeit verleiht.21 Bei der fak-
tischen Trennung besinnen sich die Ehegatten ohne Anrufung des Ge-
richts zu einer getrennten Lebensführung. Sie wird nicht ausdrücklich 
vom italienischen Gesetzgeber geregelt, jedoch ist sie als rechtmäßig zu 
verzeichnen und im Anschluss daran sind die gemäß Art. 1322 ZGB be-
dungenen eingegangenen Vereinbarungen als rechtskonform zu erach-
ten.22 Bei einer faktischen Trennung kommen die Ehegatten über die 
zu vollziehende Trennung überein und somit unterbrechen sie sie ohne 
dabei die Genehmigung des Gerichtes zu beantragen. Festzuhalten ist 
an dieser Stelle, dass die faktische Trennung bis auf die abgeschlosse-
nen Vereinbarungen der Ehegatten keine rechtliche Wirkung für die 
Ehe begründet.23 Dies weist auf den Umstand hin, dass die Ehegatten 
im Sinne des Gesetzgebers als nicht getrennt gelten und die aus der 
Ehe entwachsenden Verpflichtungen weiterhin aufrecht bleiben. Die 
gesetzliche Trennung wird ausdrücklich vom italienischen Gesetzgeber 
in Art. 149 ZGB und folgende bedacht und geregelt. Die gesetzliche 
Trennung untergliedert sich in die gerichtliche und einvernehmlic-
he Trennung.24 Die gerichtliche Trennung kommt dann in Betracht, 
wenn die Ehegatten kein Einvernehmen über die Trennungsfolgen 
erzielen können und sie wird mittels Gerichtsurteil erwirkt. Sie liegt 
dann vor, wenn gemäß Art. 151 ZGB gewisse Umstände eintreten, 
welche für die Unerträglichkeit der Fortsetzung des Zusammenlebens 
oder für die Zufügung von schweren Schäden im Hinblick auf die Erzi-

20 Marozzo Della Rocca, Separazione personale, Enc. Dir., 1376ff; Eccher/Schurr/
Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 523ff.

21 Eccher/ Schurr/ Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 523ff; Auletta, Di-
ritto di famiglia, 206.

22 Caringella/ de Gioia, Compendio di Diritto Civile, 679ff.
23 Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff.
24 Breccia, Separazione personale die coniugi, 368 ff; Caringella/ de Gioia, Compen-

dio di Diritto Civile, 679ff; Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio 
senza tribunali, 2ff.
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ehung der Kinder ursächlich sind.25 Bei Ausspruch der Trennung hält 
das Gericht fest, wenn Umstände hierfür gegeben sind und ein erfor-
derlicher Antrag eingereicht worden ist, welchem Ehegatten aufgrund 
seines den ehelichen Verpflichtungen zuwiderlaufendes Verhalten die 
erhobene Trennung anzulasten ist.26 Im Gegensatz dazu ist die einver-
nehmliche Trennung auch unter die gesetzliche Trennung zu subsumi-
eren, allerdings unterscheidet sie sich von der gerichtlichen Trennung 
insoweit, als sie auf einer rechtsgeschäftlichen Vereinbarung der Ehe-
partner beruht und für deren Wirksamkeit die gerichtliche Genehmi-
gung erforderlich ist.27 Die Ehegatten müssen, im Falle einer einver-
nehmlichen Trennung, eine einvernehmliche Übereinkunft bezüglich 
der Trennung, der Trennungsfolgen und der Kinderobsorge getroffen 
haben.28 Diese Übereinkunft muss sich auch auf die zu entrichtende 
Unterhaltsleistung erstrecken, welche in sich den Unterhaltsbeitrag 
für den wirtschaftlich bedürftigen Ehegatten, die Unterbringung und 
den Unterhalt der Abkömmlinge sowie das Wohnrecht in der Famili-
enwohnung vereinen.29

2.2. Die Scheidung in Italien                                               

Das italienische Scheidungsrecht, wie es im Allgemeinen in An-
betracht des ehelichen Rechtsgeschäfts bekannt ist, umschließt meh-
rere Aspekte, die publizistischen Zwecken dient und  unterliegt einer 
spezifischen gesetzlichen Regelung, welche im Gesetz 898/1970 veran-
kert ist, kraft dessen die Scheidung nur aufgrund eines vom Gesetzgeber 
in Art. 3 des entsprechenden Gesetzes vorhergesehenen Scheidungs-
grundes beantragt werden kann.30 Um eine diesbezügliche Scheidung 

25 Eccher/ König/Kreuzer/Zanon, Italienisches Zivilgesetzbuch, Zweisprachige Ausga-
be, fünfte Überarbeitete Auflage, Art. 151 ZGB; Garofoli, Diritto Civile, Corso 
di Magistratura, Nel Diritto Editore, 1202 ff.

26 Eccher/ König/ Kreuzer/ Zanon, Italienisches Zivilgestzbuch, Art. 151 ZGB; Garo-
foli, Diritto Civile, Corso di Magistratura, Nel Diritto Editore, 1202ff.

27 KassGH 20.10.2005 Nr 20290; Breccia, Separazione personale die coniugi, 377 ff; 
Zatti in Rescigno Trattato, Persone e famiglia 3, 149ff; Eccher/Schurr/Christiandel, 
Handbuch Italienisches Zivilrecht, 526ff.

28 Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff.
29 Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 526ff.
30 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2ff.
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zu beantragen, bedarf es des erforderlichen Rechtsbeistandes durch 
einen Anwalt.31Wie es im Gesetz 898/1970 Art. 3 N. 2) Buchstabe 
b) statuiert wird, kann die Scheidung, welche auf die Auflösung bzw. 
die Beendigung der zivilrechtlichen Wirkungen gerichtet ist, beantragt 
werden, wenn durch rechtskräftiges Urteil die gerichtliche Trennung 
der Ehegatten ausgesprochen oder die einverständliche Trennung be-
stätigt wurde oder sich eine faktische Trennung angebahnt hat, sofern 
letztere wenigstens zwei Jahre vor dem 18. Dezember 1970 eingetre-
ten ist.32 Es handelt sich dabei in der Praxis um die weitaus häufigste 
Scheidungsvoraussetzung. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass um ei-
ner Scheidung stattgeben zu können, ihr ein persönliches Trennver-
fahren, sei es einvernehmlich oder gerichtlich, vorausgehen muss.33 
Zusammenfassend muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass um 
ein Scheidungsverfahren einleiten zu können, das Trennverfahren mit 
Gerichtsurteil abgeschlossen sein muss.34 Die gerichtliche Trennung, 
welche von einem der Ehegatten mit Rekurs erhoben wird, muss mit 
einem in Rechtskraft erwachsenen Gerichtsurteil abgeschlossen sein, 
wenn das Gerichtsurteil beim Oberlandesgerichtshof bzw. beim Kassa-
tionsgerichtshof angefochten wird, muss auf das Ergebnis des anhängi-
gen Verfahrens abgewartet werden.35 Das Gesetz 55/2015 wirkt sich auf 
die bisher geltende erforderliche ununterbrochene dreijährige Trenn-
frist der Ehegatten herabsetzend aus, um schneller zum Entfall bzw. zur 
Auflösung der zivilrechtlichen Wirkungen zu kommen.36 Die ursprüng-
lich vorgesehene dreijährige Frist ist herabgesetzt worden.37 Die neuen 
Fristen bezüglich der Erhebung des Scheidungsantrages belaufen sich 

31 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2ff.
32 Gesetz vom 1. Dezember 1970, Nr. 898, Das reformierte Gesetz über die Auflö-

sung von Ehen; Bzgl. einer tiefgreifenden historischen Auseinandersetzung vgl.: 
J. Michael Rainer, Das Römische Recht in Europa, Manz, 2012.

33 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2ff.
34 Gesetz 898/1970.
35 Für eine tiefreichende Einsicht ins Römische recht vgl. Karagöz, Hukuk Kurali 

(Regulae iuris) Kavrami, Istanbul, 2010; Karagöz; Infita Hakkanin Roma Hu-
kukundaki Gelisimi ve Türk Hukunanu Etkisi, Istanbul, 2003; Karagöz; Hukuk 
Kurali ( Regulae Iuris) Kavrami, Istanbul, 2010.

36 Gesetz 898/1970; Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribu-
nali, 2ff.

37 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2 ff.
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auf 12 Monate, welche erst ab dem Erscheinen der Ehegatten vor dem 
Gerichtspräsidenten zu laufen beginnen, wenn ein streitiges Trennver-
fahren eingeleitet wurde. Wurde das Trennverfahren einvernehmlich 
von den Ehegatten eingeleitet bzw. wurde das schon eingeleitete strei-
tige Trennverfahren in ein einvernehmliches übergeleitet, beträgt die 
Frist zur Erhebung der Scheidung sechs Monate.38 Die neuen vorgesehe-
nen Fristen finden auch auf, seit dem Inkrafttreten des entsprechenden 
Gesetzes, behängende Verfahren Anwendung. Die einvernehmliche39 
Trennung wird der streitigen Scheidung vom Gesetzgeber vorgezogen 
und dies wird aufgrund des 6 monatigen Fristlaufs zur Einreichung der 
Scheidung gegenüber der 12 monatigen Frist bei streitigen Verfahren 
ersichtlich.40 In der ursprünglichen Fassung des Gesetzes hingen die 
Fristen des Scheidungsverfahrens davon ab, ob die Scheidung von den 
Ehepartnern gemeinsam bzw. von einem Ehepartner alleine eingeleitet 
wurde. Das Scheidungsverfahren unterlag folglich unterschiedlichen 
Verfahrensregeln. Die endgültige verabschiedete Fassung des Gesetzes 
55/2015 stellt es nur auf die Ergebnisse der eingeleiteten Trennverfah-
ren ab.41 Daraus ist herzuleiten, dass, obwohl die Ehegatten ein streiti-
ges Trennverfahren eingereicht haben und dieses in ein einvernehm-
liches überführt wurde, sich die Ehegatten trotzdem auf die verkürzte 
Frist von 6 Monaten zur Scheidungserhebung berufen können.42 Des 
Weiteren ist der Beginn des Fristenlaufes mit dem Erscheinen der Ehe-
gatten vor dem Gerichtspräsidenten anzusetzen, der sie zum Getrennt-
leben ermächtigt. In Folge der Fällung des Gestaltungsurteils, wenn die 
zwölfmonatige Frist seit dem persönlichen Erscheinen der Ehegatten 
vor dem Gerichtspräsidenten gelaufen ist, kann jeder der Ehegatten die 
Scheidung begehren.43 Im Gegensatz dazu kann die einvernehmliche 

38 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2 ff.
39 Bzgl. einer im Römischen Privatrecht wurzelnden historischen Auseinader-

setzung der Willenserklärung vgl. Karagöz, Dolus Malus un vizio della volonta in 
Diritto Romano, Annales de la Faculte de droit d Istanbul, 2011.

40 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2 ff.
41 Für eine rechtsvergleichende Einsicht vgl. Kapanci; Turkish Report on Contrac-

tualisation of Family Law, 19 th International Congress of Comparative Law, 
Vienna, 2014.

42 L. 55/2015.
43 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2 ff; Al Mure-

den, Breve durata del matrimonio ed esclusione dell assegno di mantenimento, in: 
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Trennung, die durch gemeinsamen Antrag von den Ehegatten mittels 
Rekurses beim Landesgericht eingereicht wird, bestätigt werden, wenn 
die Trennfolgen von den Ehegatten, welche persönlich vor dem Ge-
richtspräsidenten erscheinen müssen, bestätigt bzw. einer Änderung 
unterzogen und vom Gericht bestätigt werden.44 Auch in letzterem 
Fall ist der sechsmonatige Beginn des Fristenlaufes auf den Tag anzu-
siedeln, an welchem die Ehegatten vor dem Gerichtspräsidenten er-
schienen sind. Das Gesetz 55/2015 hat dazu beigesteuert, die ursprüng-
lich vorgesehenen Scheidungsfristen herabzusetzen um die italienische 
Gesetzgebung an die der europäischen Union anzugleichen.45Die end-
gültige Fassung des Gesetzes ist als Ergebnis einer Absprache der po-
litischen Kräfte zu bewerten. Trotz der Gesetzesänderung konnte die 
Zweispurigkeit des Scheidungsverfahrens nicht durchbrochen werden, 
welches sich immer noch durch ein zweiphasiges Verfahren, nämlich 
das Trenn- und Scheidungsverfahren, auszeichnet. Nichts desto trotz 
wird von dem italienischen Gesetzgeber noch die erforderliche unun-
terbrochene persönliche Trennung verordnet und vorausgesetzt, um 
die Scheidung beantragen zu können.46 Ein ursprünglich vorgesehener 
Gesetzesentwurf, der die Übergehung der Trennphase zum Gegenstand 
hatte und auf die Einführung einer direkten Scheidung abzuzielen ver-
mochte, wurde durch das Gesetz 55/2015 ersetzt. Die hauptsächliche 
Einwendung, welche gegen das beabsichtigte Änderungsvorhaben zum 
Gesetz 898/1970 erhoben wurde, bestand darin, dass die Herabsetzung 
der Scheidungsfristen das Rechtsgebilde der Ehe und der Familie abge-
schwächt hätte.47 In Wirklichkeit trägt der Ablauf von längeren Fris-
ten, im Hinblick auf die Aufhebung und Auflösung der zivilrechtlichen 
Wirkungen, zur Aufheizung von Konfliktsituationen statt dem Wider-
aufleben der Fürsorgepflicht und der Solidarität zwischen den Ehegat-
ten, bei.48 Durch das Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 55/2015 wollte der 
Gesetzgeber dem Grundsatz der Wahrung der Familienkultur Rech-

Famiglia e diritto, 2016, 1, 29 ff.
44 L. 55/2015; J. Michael Rainer, Europäisches Privatrecht, 311 ff; 
45 L. 55/2015.
46 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2ff.
47 L 55/2015,  Art. 1; Vgl. J. Michael Rainer, Das Römische Recht in Europa, 2012, 

Manz.
48 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 2ff.
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nung tragen, nach welchem die Familie auch dann aufrecht bleiben 
soll, wenn die eheliche Gesinnung zwischen den Ehegatten unheilbar 
zerrüttet ist.49 Das Gesetz 55/2015 muss dennoch für das Institut der 
Familie als begünstigende Maßnahme erachtet werden, welche auch 
im Falle einer eintretenden unheilbaren Zerrüttung weiter fortbeste-
hen muss, jedoch kommt durch die Beilegung der Konfliktsituation 
zwischen den Ehegatten auch das Leiden der Kinder zum Stillstand.50

2.3. Die Scheidung ohne vorausgehende Trennung: ein 
gescheiterter Versuch?

Das Gesetz 55/2015 hat dazu geführt, den zwischen der Trennung 
und Scheidung bis vor Inkrafttreten der entsprechenden Reform gel-
tenden Fristenlauf herabzusetzen. Allerdings ist es an der Abschaffung 
der Trennung als unabdingbare Scheidungsvoraussetzung, sei es als ge-
richtliche oder als einvernehmliche, gescheitert. Aus dem entsprec-
henden Gesetz wurde der Absatz, welcher die vom Parlament ausgear-
beitete Regelung für eine etwaige direkte Scheidung zum Gegenstand 
hatte, gestrichen.51 Letzterer sah die Möglichkeit vor, die Auflösung 
oder Aufhebung der zivilrechtlichen Wirkungen auch dann beantra-
gen zu können, wenn beide Ehegatten einen gemeinsamen Rekurs an 
das zuständige Landesgericht, auch ohne vorausgegangene gesetzlic-
he Trennung, stellen. Allerdings mussten keine minderjährigen bzw. 
unzurechnungsfähigen volljährigen oder mit schweren Behinderungen 
belasteten Kinder, die noch nicht das 26. Lebensjahr erreicht haben 
und noch wirtschaftlich unabhängig sind, aus der Ehe hervorgetreten 
sein.52 Die direkte Scheidung ist von der in Rechtskraft erwachsenen 
Reform gestrichen worden. Sie wurde zu einem autonomen Gesetze-
sentwurf Nr. 1504 bis erhoben und unterliegt zur Zeit dem ordentlic-
hen Gesetzgebungsverfahren.53

49 Oberto, Divorzio breve, 616 ff; Al Mureden, Breve durata del matrimonio ed esclu-
sione dell assegno di mantenimento, 29 ff.

50 L 55/2015,  Art. 1; Al Mureden, Breve durata del matrimonio ed esclusione dell’ 
assegno di mantenimento, 29 ff.

51 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg., 2 Commissione permanente (Giustizia) Seduta Nr. 
221, 70 ff.

52 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg., 2 Commissione, 72 ff.
53 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg., 2 Commissione, 72 ff.
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2.3.1. Gründe für die Einführung einer in Frage kommenden  
direkten Scheidung

Der entsprechende Gesetzesentwurf ist als Ergebnis der Strei-
chung vom Abs. 2 des Artikels 1 vom Gesetzesentwurf 1504 (heute 
G. 6 Mai 2015, Nr. 55) zu verzeichnen. Die Justizkommission hatte 
sich positiv über den entsprechenden Gesetzesentwurf über die direkte 
Scheidung ausgesprochen.54 Die Justizkommission merkt an, dass die 
unausweichliche, erforderliche parlamentarische Auseinandersetzung 
der direkten Scheidung aufgrund des aus der Tradition herrührenden 
Kontrastes zwischen den Befürwortern und den Gegnern eines solchen 
Gesetzesentwurfes gespalten ist.55 Die Befürworter sehen in der Verein-
fachung eines Scheidungsverfahrens einen Reiz dazu, bewusster eine 
Eheschließung zu vollziehen. Im Gegensatz dazu sind die gegnerischen 
Kräfte der direkten Scheidung, welche zwar die Eheschließung als 
Rechtsgeschäft56 konzipieren, noch vom kirchenrechtlichen Grund-
satz der Unauflösbarkeit der Ehe beeinflusst.57 Die Einführung einer 
solchen Vereinfachung des Scheidungsverfahrens würde dazu führen, 
den Parteien mehr Freiraum und Bewusstsein im Hinblick auf den zu 
fassenden Ehewillen zu gebieten. Diesbezüglich merkt die Justizkom-
mission an, dass der Annahme und Verabschiedung des ScheidungsG 
zufolge, welchem eine Volksabstimmung über das entsprechende 
Gesetz im Wege eines abschaffenden Referendums im Mai 1974 vor-
ausgegangen war, sich das Volk eindeutig für die Scheidung entschied. 
Im Jahre 1975 in Folge des abschaffenden Referendums konnte eine 
Zunahme an Eheschließungen registriert werden.58 Allerdings muss an 
dieser Stelle festgehalten werden, dass diese Gesetzesvorlage zwar eine 
Beschleunigung des Scheidungsverfahrens zum Gegenstand hat, aller-

54 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg., 2 Commissione, 72 ff.
55 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg.,  70 ff; Al Mureden, Breve durata del matrimonio ed 

esclusione dell’ assegno di mantenimento, 29 ff.
56 Karagöz, Hukuk Kurali (Regula iuris) Kavrami, Istanbul, 2010; Für eine tiefgrei-

fende Auseinandersetzung mit dem römischen Fruchtgenußrecht vgl. Karagöz, 
Intifa Hakkinin Roma Hukukundaki Gelismi ve Türk Hukukuna Etkisi, Istanbul, 
2003.

57 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg., 70 ff; Bezüglich des historischen Kontext vgl. J. Mi-
chael Rainer, Römische Rechtsgeschichte, 11. Auflage, 2014, Beck- Verlag. 

58 Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 538 ff.



GIAMBRONE 409

dings würde es trotzdem verfahrensrechtlichen Überprüfungen unter-
liegen. Der Entwurf sieht nämlich vor, dass obwohl sich die Ehegatten 
der unheilbaren Zerrüttung derer Ehe bewusst sind, sie sich im Hinblick 
auf die Scheidungsfolgen einigen müssen. Diese Scheidungsvereinba-
rungen müssen in Form eines von beiden Ehegatten unterschriebenen 
Rekurses umgegossen und beim örtlich zuständigen Gericht einge-
reicht werden.59 Das jeweilige örtliche zuständige Gericht muss einen 
Verhandlungstermin der Ehegatten vor dem Gerichtspräsidenten fest-
legen, an welchem sie persönlich erscheinen müssen.60 Nach einem 
formal erforderlichen Versöhnungsversuch setzt sich das Gericht mit 
der Überprüfung der von den Ehegatten vorgebrachten Scheidungs-
voraussetzungen auseinander und muss sie bestätigen.61 Dem Gerichts-
präsidenten obliegt die wesentliche Aufgabe die Umstände zu hinter-
fragen, ob die Scheidungsbedingungen rechtmäßig sind und der Schei-
dungswille der Ehegatten frei abgegeben wurde. Die Scheidung muss 
durch Gerichtsurteil ergehen. Des Weiteren müssen aus der Ehe keine 
minderjährigen oder keine unzurechnungsfähigen bzw. mit schwereren 
Behinderungen betroffenen einschließlich Kinder, die das 26. Lebens-
jahr noch nicht erreicht haben und wirtschaftlich unabhängig sind, 
zum Zeitpunkt der Scheidung hervorgetreten sein.62 Andere politische 
Kräfte sehen die direkte Scheidung mit Skepsis an und verweisen auf 
eine entscheidende Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Ge-
setzesentwurf. Die Unsicherheit bezüglich der Einführung der direkten 
Scheidung beruhe auf dem Umstand, dass sie zu einer radikalen Umge-
staltung des italienischen Scheidungsrechts führe.63 Die direkte Schei-
dung würde dazu führen, die Trennung in ihrem Bestand abzuschaffen, 
mit der Folge, dass sie keine Bedenkzeit im Falle der Versöhnung der 
Ehegatten zur Fortführung der Ehe zuließe. Andere politische Kräfte 
unterstellen der direkten Scheidung, dass sie zu missbräuchlichen Ma-

59 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg., 70 ff; Oberto, Divorzio breve, 618 ff.
60 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg., 70 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e 

divorzio, in Codice della famiglia a cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, 2534 ff; 
Danovi, I processi di separazione e di divorzio tra autonomia normativa e neces-
sita di integrazione, nota a Trib. Vercelli 15 gennaio 2002, in Dir. Fam. e pers., 
2002, 457 ff.

61 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg.,  70 ff.
62 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg.,  70 ff.
63 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg.,  70 ff.
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chenschaften führe, die Eheschließung einzugehen, um nur die aus ihr 
herrührenden wirtschaftlichen und begünstigenden Vorteile daraus 
zu ziehen.64 Art. 3 Nr. 2 Buchstabe b) des Gesetzes 898/1970 geän-
dert durch das Gesetz 162/2014 sieht vor, dass der Fristenlauf von 12 
bzw. 6 Monaten erst ab dem Tag zu laufen beginnt, an welchem die 
Beurkundung der Scheidungsbedingungen infolge der Vereinbarung 
durch Rechtsbeistand, bei welcher zumindest ein Anwalt pro Partei 
mitwirken soll, erzielt wurde.65 Der Fristenlauf wird ab dem Tag, an 
welchem die Ehegatten die Scheidungsvereinbarung vor dem Standes-
beamten erzielt haben, in Gang gesetzt.66 Aus den parlamentarischen 
Gesetzesvorlagen kann entnommen werden, dass die Herabsetzung 
der erforderlichen Frist zur Auflösung der zivilrechtlichen Wirkungen 
dazu führe, die Ehegatten zur Kompromissbereitschaft im Hinblick auf 
den Abschluss von Scheidungsvereinbarungen anzuregen. Den Ehe-
gatten wird trotz allem eine angemessene Bedenkzeit zur Annahme, 
der vom Richter überprüften und ausgebesserten Scheidungsbedingun-
gen, falls etwaige Rechtswidrigkeiten festgestellt wurden, eingeräumt. 
Die vom Richter für rechtswidrig erachteten Scheidungsbedingungen 
werden seiner Kontrolle unterzogen und ausgebessert. Sie müssen den 
Interessen der Ehegatten und der Herbeiführung eines ausgewogenen 
Verhältnisses zu deren Kindern Rechnung tragen.67 Dies würde der Er-
zielung von drei wesentlichen Umständen, nämlich der Beilegung der 
Streitigkeiten zwischen den Ehegatten, der gerichtlichen Entlastung 
von Trenn- und Scheidungsverfahren und letzten Endes der Herabset-
zung der Gerichtskosten dienen.68 Diese Reform trägt den Ansprüchen 
der heutigen Gesellschaft Rechnung und dies konkretisiert sich in dem 
Umstand, dass das Gesetz 55/2015 vom Parlament zügig binnen eines 
einjährigen spatium temporis verabschiedet wurde. Allerdings wird in 
der Rechtsprechung die wichtige Frage aufgeworfen, ob es angesichts 
der Herabsetzung der Trennfristen, welche als Bedenkzeit dienen, 
noch sinnvoll ist, eine verkürzte Trennzeit beizubehalten oder ob es 

64 D.d.l. 1504-BIS- XVII Leg.,  70 ff.
65 Di Pirro, Il Divorzio breve. Separazione e divorzio senza tribunali, 12ff.
66 L. 10.11.2014, 162, G.U. 10.11.2014.
67 Danovi, Al Via “ il divorzio breve”: Tempi ridotti ma manca il coordinamento 

con la separazione, in: Famiglia e Diritto, 6, 2015,  607ff.
68 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, in Codice della famiglia a 

cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, 2534ff.



GIAMBRONE 411

stattdessen sinnvoller wäre, sowohl die vom Gesetzgeber eingeführten 
Änderungen als auch die Bedürfnisse der Gesellschaft wahrzunehmen 
und die italienische Gesetzgebung an die der europäischen Staaten 
anzugleichen. In den europäischen Rechtsordnungen stellt die direkte 
Scheidung eine direkte unmittelbare Lösungsmöglichkeit dar, bei wel-
chen die Trennung als Vorstufe zur Scheidung entbehrlich ist.69 Der 
herrschenden Lehrmeinung entsprechend konnte schon in der itali-
enischen Rechtsordnung mit der Einführung der europäischen Richt-
linie Nr. 1259/2010 eine wesentliche Änderung festgestellt werden. 
Nach dieser wird den Ehegatten die Möglichkeit eingeräumt, wenn 
sie bspw. italienische Staatsbürger sind allerdings ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem anderen Staat haben, im Hinblick auf deren per-
sönliche Scheidung bzw. Trennung die Berufung eines ausländischen 
Gesetzes zu begehren, welches auf sie zurückzuführen ist.70 Vorausset-
zung dafür ist allerdings, dass sie vor der Anrufung des Gerichtes eine 
schriftliche Vereinbarung darüber abgeschlossen haben (Art. 5 Abs. 2 
RL).71 Durch die Einführung dieser Richtlinie wird ersichtlich, dass der 
parlamentarische Gesetzesentwurf einer direkten Scheidung in Italien 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Rechtskraft er-
wachsen könnte.72Die herrschende Lehrmeinung wirft weiters andere 
Fragestellungen auf, nämlich muss das italienische Parlament mit der 
Einführung der direkten Scheidung behutsam vorgehen, da die Ab-
schaffung solcher Trennfristen dem Nachteil der in der Ehe wirtschaft-
lich unterlegenen und aus psychologischer Sicht schwächeren Partei, 
aufgrund erlittener Misshandlungen während der Ehe, gereichen.73 Wie 
es in Italien allgemein bekannt ist, kennt der italienische Gesetzgeber 
keine Verschuldensscheidung. Somit behauptet die Lehrmeinung, dass 
wenn die Trennung nicht abgeschafft wäre, würde dem Institut des 

69 Danovi, Al Via “ il divorzio breve”: Tempi ridotti ma manca il coordinamento 
con la separazione, in: Famiglia e diritto, 607 ff.

70 Danovi, Al Via “ il divorzio breve”: Tempi ridotti ma manca il coordinamento 
con la separazione, 607 ff.

71 Tommaso, La crisi della famiglia nel diritto internazionale privato e processuale, 
in: Famiglia e Diritto, 2013, 85 ff.

72 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, in Codice della famiglia a 
cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, 2534ff.

73 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, 2534 ff.
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Verschuldens keine Bedeutung mehr, mit allen daraus herrührenden 
Folgen, beigemessen werden.74 

2.4. Die neuen Scheidungsfristen und die damit verbundenen 
Problemstellungen

Wie schon an anderer Stelle erörtert hat Art. 1 des Gesetzes 
55/2015 dazu beigesteuert, die Trennfristen von 12 auf 6 Monate her-
abzusetzen, je nachdem ob sich die Ehegatten für eine streitige bzw. 
einvernehmliche Scheidung entscheiden. Somit wird vollkommen die 
ursprüngliche Gesetzesvorlage der Abgeordnetenkammer überwunden, 
nach welcher die Scheidungsfrist von der Art des eingeleiteten Schei-
dungsverfahrens abhing, ungeachtet davon, ob das streitige Verfahren 
in ein einvernehmliches übergeleitet wurde. Im Sinne des entspre-
chenden Gesetzes beginnen die Fristen erst dann zu laufen, wenn sie 
vor dem Gerichtspräsidenten erscheinen.75 Dies sorgt für Probleme im 
Hinblick darauf, wie diese neue Regelung mit den außergerichtlichen 
Instituten des Rechtsbeistandes bzw. mit der Vereinbarung vor dem 
Bürgermeister zu vereinbaren sind.76 Eines der wichtigsten Auslegungs-
probleme in der Lehrmeinung ist es, wie zu verfahren ist, wenn ausge-
hend von der ersten Verhandlung des gerichtlichen Trennverfahren, 
bei welcher die Ehegatten erscheinen müssen, nach Verstreichen eines 
gewissen Zeitraumes sie das eingeleitete gerichtliche Trennverfahren 
in ein einvernehmliches überführen möchten. An dieser Stelle erweist 
sich für die Ehegatten die Berufung auf den sechsmonatigen Fristenlauf 
vom ersten Termin zum Erscheinen gemäß Art. 711 ZPO vor dem Ge-
richtspräsidenten nicht mehr sinnvoll zu sein und somit würde der Fris-
tenlauf von zwölf Monaten vom Tag der ersten Erscheinung auf sie 
besser zutreffen.77 Eine logische Auslegung besagt, dass die einver-
nehmliche Scheidung dann von den Rechtsgenossen bevorzugt wird, 

74 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, 2534 ff.
75 Danovi, I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralita di protago-

nisti, in Fam. E dir., 2014, 1141 ff; Poliseno, La convenzione di negoziazione assistita 
per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Foro it., 2015, V, 1 ff.

76 Danovi, Al via il divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la 
separazione, in Fam. E dir., 2015, 607 ff.; Cass 8 gennaio 2014, Nr. 139, in Dir. E 
giust., 9 gennaio 2014.

77 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015, 6, 1079ff.
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wenn der sechsmonatige Fristenlauf auf die Verhandlung zum Erschei-
nen gemäß 708 ZPO angesetzt wäre, anstelle den erneuten Fristenlauf 
auf die nächste Verhandlung gemäß Art. 711 ZPO zu verschieben.78 Im 
Hinblick auf das Zusammentreffen und die Koordination zwischen der 
Scheidung gemäß Art. 1 G. Nr. 55/2015 und den außergerichtlichen 
Verfahren muss die logische Auslegung zu Rate gezogen werden. Das 
Gesetz über die verkürzte Scheidung hat es unterlassen sich, bezüglich 
der Institute des Rechtsbeistandes und der vor dem Standesbeamten 
abgeschlossenen Vereinbarungen, zum einen über die ununterbroche-
ne Trennfrist um eine etwaige Scheidungsklage zu erheben,  zum ande-
ren die explizite Individualisierung des “dies a quo”, nämlich den ge-
nauen Tag des Fristbeginnes, auszusprechen.79 Im Sinne der Lehrmei-
nung hat der Gesetzgeber, der den Fristbeginn ab dem Tag der Ver-
handlung zum Erscheinen der Ehegatten vor dem Gerichtspräsidenten 
verordnet, nicht sorgfältig den Umstand bedacht, dass sich die Ehegat-
ten auch der außergerichtlichen Institute des Rechtsbeistandes und der 
Scheidung vor dem Standesbeamten bedienen können, ohne die Not-
wendigkeit vor dem gesetzlichen Richter zu erscheinen.80 Angesichts 
des Schweigens der Rechtsnorm über die entsprechende Situation und 
aufgrund der vollkommenen Gleichstellung, gemäß Art. 6 und 12 des 
Gesetzes Nr. 162/14, zwischen der abgeschlossenen Vereinbarung 
durch Rechtsbeistand und den gerichtlichen Verfügungen,81 verrät uns 
die logische Auslegung, dass  nur die sechsmonatige Frist auf beide au-
ßergerichtliche Rechtsinstitute Anwendung finden kann, da es sich 

78 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015, 6, 1079ff.

79 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti pro-
blematici,  1079ff; Bove, Sul c.d. arbitrato forense, in Fam. E dir., 2015, V, 17ff; 
Navarrini, Riflessioni a prima lettura sul nuovo arbitrato deflattivo, in www. Ju-
dicium.it, 2014 3ff;  Valerini, Il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti 
pendenti dinnanzi all autorita giudiziaria, in Processo civile efficiente e riduzione 
arretrato. Commento al. D.l. Nr. 132/2014, conv. In L. Nr. 162/2014, a cura di 
Luiso, Torino, 2014, 1ff.

80 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1079ff; Bove, Sul c.d. arbitrato forense, 17ff.

81 Danovi, Al via il divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la 
separazione, 609ff.
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hierbei nur um einvernehmliche Trennungen handelt.82In Anbetracht 
der Vereinbarung durch Rechtsbeistand muss der Fristbeginn auf den 
Tag angesetzt werden, an welchem die Rechtsanwälte die abgeschlos-
sene Vereinbarung beurkundet haben, vorausgesetzt die Ehegatten ha-
ben die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Im Falle der 
Vereinbarung durch Rechtsbeistand trifft der Tag des Fristbeginnes auf 
jenen, an welchem die Anwälte die Beurkundung der Vereinbarung 
vornehmen, vorausgesetzt, dass der Vereinbarung die Unbedenklich-
keitserklärung des Staatsanwaltes folgt, zu. Im Falle der Scheidung vor 
dem Bürgermeister beginnt die Frist, ab dem Tag der Unterschreibung 
der Scheidungsvereinbarung durch die Ehegatten vor ihm zu laufen, 
vorausgeschickt, dass sie im Verlauf der nächsten dreißig Tagen geneh-
migt wird.83 Wie schon an anderer Stelle erörtert sind sowohl die abge-
schlossene Scheidungsvereinbarung durch zumindest den Rechtsbei-
stand eines Anwaltes als auch die durch die Ehegatten erzielte Schei-
dungsvereinbarung ohne Vorliegen von Kindern und durch den fakul-
tativen Rechtsbeistand eines Anwaltes vor dem Standesbeamten, der 
einvernehmlichen Scheidung vollkommen gleichgestellt.84 Der Zeit-
punkt der Abfassung der Scheidungsvereinbarung der Ehegatten, wel-
che zum einen von den Rechtsanwälten beurkundet zum anderen vor 
dem Bürgermeister von den Ehegatten unterschrieben wird, stellt die 
erste Maßnahme dar, durch welche die Ehegatten ihren Scheidungs-
willen preisgeben und wird der Verhandlung zum Erscheinen vor dem 
Gerichtspräsidenten gleichgehalten. Dabei werden von der Lehrmei-
nung neue Problemstellungen erhoben. Da die erforderlichen Fristen, 
im Hinblick auf die Auswahl der Art des Verfahrens zur Anstrengung 
der Scheidungsklage variieren, werden auch die unterschiedlichen ih-
nen zugedachten Überprüfungsmaßnahmen über deren rechtmäßigen 
Verlauf von besonderer Relevanz sein. Wenn die einvernehmliche 
bzw. streitige Scheidungsklage bei Gericht erhoben wird, dann wird 
der gesetzliche Richter mit der Scheidung betraut, anderenfalls wenn 
sich die Ehegatten für die außergerichtlichen Verfahren entscheiden, 

82 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, in Codice della famiglia, a 
cura di Sesta, Milano, 2015, 2534 ff.

83 Dosi, I tempi ora indicati non variano in caso di figli minori, in Guida al diritto, 
23 maggio 2015, Nr. 23, 15-18.

84 Dosi, I tempi ora indicati non variano in caso di figli minori, in Guida al diritto, 
23 maggio 2015, Nr. 23, 15-18.
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werden die Überprüfungsmaßnahme sowohl den Anwälten als auch 
dem Standesbeamten anheimgestellt.85 Im Falle der Verhandlung 
durch Rechtsbeistand obliegt die Überprüfung des sechsmonatigen 
Fristenlaufes den Rechtsanwälten, welche dafür Gewähr leisten, dass 
die unter ihrem Beistand abgeschlossene Scheidungsvereinbarung die 
wesentlichen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, die vom Staatsan-
walt zu fassende Unbedenklichkeitserklärung zu ergattern. Die erste 
Überprüfung wird im Sinne des Art. 2 G. Nr. 162/14 vom Anwalt des 
antragsstellenden Ehegatten vorgenommen, die darauf folgende Über-
prüfung wird von dem Anwalt der antragsnehmenden Partei, vorge-
nommen.86 Kommen die Ehegatten überein die Scheidung vor dem 
Standesbeamten vorzunehmen, wird Letzterer mit der Wahrung und 
Überprüfung der von den Ehegatten vollzogenen, ununterbrochenen 
Trennfrist betraut.87 Wie die Lehrmeinung zu Recht anmerkt, handelt 
es sich bei der Einführung solcher außergerichtlichen Institute, näm-
lich der Scheidungsverhandlung durch Rechtsbeistand und der Schei-
dung vor dem Standesbeamten, um einen der umfassendsten familien-
rechtlichen Reformen, die der Gesetzgeber je in Angriff genommen 
hat.88 Das Gericht nahm im Hinblick auf das Scheidungsrecht fast eine 
monopolähnliche Stellung ein. Durch die Einführung solcher außerge-
richtlichen Institute wurde die Zuständigkeit des Gerichtes wesentlich 
entkräftet und den zwischen den Ehegatten abgeschlossenen Vereinba-
rungen deutlich mehr Erheblichkeit zugesonnen.89 Die herrschende 
Lehrmeinung merkt an, dass die Rechtsprechung, bezüglich der Status-
änderung durch die Scheidung, schon das Recht zur Trennung und 
Scheidung der Ehegatten statuiert hatte. Dieses von der Rechtspre-

85 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1079ff; Bove, Sul c.d. arbitrato forense,  17ff; Navarrini, Riflessioni 
a prima lettura sul nuovo arbitrato deflattivo, in www. Judicium.it, 2014 3ff;  Va-
lerini, Il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinnanzi all 
autorita giudiziaria, in Processo civile efficiente e riduzione arretrato. Commento 
al. D.l. Nr. 132/2014, conv. In L. Nr. 162/2014, a cura di Luiso,  1ff.

86 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1080 ff.

87 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1080 ff.

88 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione, 1043 ff.
89 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione:  1043 ff.
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chung statuierte Recht ist persönlich und vollkommen objektiver 
Scheidungsgründe entledigt.90 Es ist offensichtlich, dass dadurch die 
Privatautonomie der Ehegatten deutlich ausgeweitet wurde. Vor kur-
zem hat die herrschende Lehrmeinung behauptet, dass wenn keine 
minderjährigen oder schutzbedürftigen Kinder vorliegen, die Ehe als 
“private Angelegenheit” der Ehegatten bewertet werden muss.91 Wenn 
man sich diese Überlegung zu eigen macht, wird wohl nicht zu überse-
hen sein, dass das Recht zur Trennung ein verfügbares Recht der Ehe-
gatten geworden ist, wo die Kontrolle des Staatsanwaltes über die ab-
geschlossene Vereinbarung bezüglich der Trennungsfolgen durch den 
Rechtsbeistand nur formaler Natur ist.92 Dies gilt allerdings nicht für 
die Scheidung, da der italienischen Rechtsordnung eine direkte Schei-
dung noch nicht geläufig ist. In Anbetracht der parlamentarischen Ge-
setzesmaterialien über eine direkte Scheidung scheint der italienische 
Gesetzgeber den Weg der Verfügungsberechtigung der Scheidung, im 
Hinblick auf die eingeführten Rechtsinstitute, zu ebnen.93 Bezüglich 
der abgeschlossenen Vereinbarungen, welche die Regelung über die 
Trennungs- und Scheidungsfolgen zum Gegenstand haben, hat der 
Gesetzgeber immer der Verfügungsberechtigung der Ehegatten über 
ihre subjektive Stellung Schranken gesetzt. Solche Schranken, bezüg-
lich der Verfügungsberechtigung über deren subjektive Stellung, sind 
als materiellrechtliche Einschränkungen aufzufassen. Im Gegensatz 
dazu werden den Ehegatten verfahrensrechtlich mehr Verfügungsbe-
rechtigungen zugestanden.94 Die Rechtsprechung misst den zwischen 
den Ehegatten abgeschlossenen Vereinbarungen Rechtswirksamkeit 
zu, allerdings dürfen keine minderjährigen Kinder bzw. wirtschaftlich 
unselbstständigen Kinder aus der Ehe hervorgekommen sein. Die ent-

90 Cass. 21 gennaio 2014, Nr. 1164, in Foro it., 2014, I, 463 ff.
91 Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e 

separazione e divorzio davanti al Sindaco, cit., 2015, 525.
92 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione, 1043 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali 

di separazione e divorzio, 2534 ff.
93 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 

e Diritto, 2015, 11.1043 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, 
2534 ff.

94 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, 2534 ff; Danovi, Al via 
il divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, 
609ff.
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sprechenden Vereinbarungen werden trotzdem der gerichtlichen Kon-
trolle unterzogen.95 Im streitigen Verfahren kommt dem Klageverzicht, 
der die Rechte der Ehegatten wie Trennungsunterhalt, Schuldspruch 
zum Gegenstand hat, Rechtswirksamkeit zu. Das Gericht setzt sich mit 
dem Klagebegehren der antragsstellenden Partei auseinander, aller-
dings darf es nicht mehr über den erhobenen Klageverzicht seitens der 
Partei erkennen.96 Dies entspricht dem Grundsatz “ne eat iudex ultra 
petita partium”, nämlich der Richter darf nicht mehr zusprechen als 
von den Parteien beantragt wird.97In der heutigen italienischen Rechts-
ordnung kommt der Gerichtsbarkeit keine ausschließliche Zuständig-
keit mehr über die Aufhebung der zivilrechtlichen Wirkungen zu, al-
lerdings ist eine Filterfunktion des Staatsanwaltes neu eingeführt wor-
den. Die Lehrmeinung hinterfragt die ständige der öffentlichen Gewalt 
beiwohnende Zuständigkeit bei der Auflösung der zivilrechtlichen 
Wirkungen der Ehe.98 Die Anwesenheit der Figur des Staatsanwaltes 
im Bereich des Familienrechts bezeugt, dass es wohl nicht der gericht-
lichen Kontrolle entbunden ist und wird unter anderem bei der Verfü-
gungsbeschränkung über die den Parteien zukommenden Rechte er-
sichtlich. Allerdings muss an dieser Stelle differenziert werden. Ange-
sichts der Umstände, dass die Ehegatten nur über ihre Rechte verhan-
deln, reicht die Anwesenheit des Staatsanwaltes nicht aus, um den 
tradierten Eigenschaften verfügbarer und unverfügbarer Rechte zu ge-
nügen.99 Eine formale Kontrolle und eine darauf folgende Bestätigung 
des Staatsanwaltes, welche den Charakter einer Beurkundung aufweist, 

95 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, 2534 ff; Danovi, Al via 
il divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, 
609ff ; Cass. 19 marzo 2014, Nr. 6289; Al Mureden, Il diritto a formare una se-
conda famiglia tra doveri di solidarieta postconiugale e principio di autoresponsa-
bilita, in Famiglia e diritto, 2014, 1043ff.

96 Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, 2534 ff.
97 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione, 1043 ff.
98 Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 

in Famiglia e diritto, 2015, 295 ff; Buffone, La riforma del processo civile 2014. 
Tutte le novita, in: Il civilista, Milano 2014; Bugetti, Separazione e divorzio sen-
za giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al 
Sindaco, in Corr. Giur., 2015, 515 ff.

99 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 
e Diritto, 2015, 11.1043 ff.
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können nicht als Schranke der Privatautonomie der Ehegatten aufge-
fasst werden.100 Es obliegt den Rechtsanwälten die Aufgabe zu überprü-
fen, ob die Vereinbarung nicht zwingenden Vorschriften widerspricht 
und somit deren Züge der Unabdingbarkeit von den erkennenden An-
wälten überprüft und vervollständigt werden.101 Im Falle, dass die zu 
scheidenden Ehegatten noch minderjährige bzw. schutzbedürftige Kin-
der haben, hat hierbei der Gesetzgeber andere Schutzmaßnahmen vor-
gesehen. Der Staatsanwalt ist hierbei ermächtigt die Vereinbarung me-
ritorisch zu überprüfen und dies bezeugt den Mangel des Verfügungs-
rechtes, welches den Ehegatten innewohnt. Die Scheidung vor dem 
Bürgermeister obliegt bei Vorliegen von Kindern derselben Rege-
lung.102 Während die einvernehmliche Scheidung keine Probleme im 
Hinblick auf die Koordination der Verfahren zu bereiten vermag, kann 
hingegen eine chronologische Überlappung zwischen Trennung und 
Scheidung solche Probleme verursachen. Diese Problemstellung kann 
erst dann auftreten, wenn die Trennungsklage bei Gericht erhoben 
wurde und ein Zwischenurteil über den aktuellen Stand der Ehegatten 
ergangen ist.103

2.5. Die Beiordnung zwischen verkürzter Scheidung und  
anhängiger Trennungsverfahren

Die Herabsetzung der Scheidungsfristen hat sich keineswegs auf 
die notwendige Voraussetzung, bei der Anstrengung der Trennungs- 
bzw. Scheidungsklage, der Bedürftigkeit einer endgültigen Maßnahme 
über den Trennungsstand der Ehegatten, ausgewirkt. Die Wartezeit bis 
zum Erwachsen in Rechtskraft des Trennungsurteils führt, aufgrund der 

100 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 
e Diritto, 2015, 11.1043 ff.

101 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 
e Diritto, 2015, 11.1046 ff.

102 Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 
in Famiglia e diritto, 2015, 295 ff; Buffone, La riforma del processo civile 2014. 
Tutte le novita, in: Il civilista, Milano 2014; Bugetti, Separazione e divorzio sen-
za giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al 
Sindaco, in Corr. Giur., 2015, 515ff

103 Luiso, Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, Milano, 2013, 337ff; Ca-
porusso, sub art. 6 L. Nr. 162/2014, in AA.VV., La nuova riforma del processo 
civile, a cura di Santangeli, Roma, 2015, 99ff.
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neuen Gesetzgebung, zu einer beschleunigenden Wirkung. Diese be-
schleunigte Wirkung findet allerdings im Verlauf des Trennungsver-
fahrens bei der Fällung eines Zwischenurteils über die Stellung der 
Ehegatten keine Anwendung und kann unter Umständen sogar Prob-
leme im Hinblick auf die Koordination und Überlappung der Verfah-
ren auslösen. Um die Problemstellung deutlicher zu veranschaulichen, 
hat die Rechtsprechung dafür Sorge geleistet, dass sich das Hinauszie-
hen des Trennungsurteils ein Hindernis für die Erhebung der Schei-
dungsklage darstellen würde.104 Gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 35/05 
wurde diesem Anliegen Rechnung getragen und aufgrund des entspre-
chenden Dekrets wurde der Artikel 709 bis ZPO eingeführt. Diese 
Norm besagt, dass wenn das Trennungsverfahren wegen der Schuldzu-
weisung bzw. der Obsorge der Kinder und aufgrund der wirtschaftli-
chen Folgen sich länger hinzieht, den Ehegatten die Möglichkeit ein-
geräumt wird ein Zwischenurteil bezüglich der Trennung zu erwirken.105 
Verzögert sich das Trennungsverfahren, aufgrund der noch zu entschei-
denden mit dem Trennungsverfahren zusammenhängenden erhobe-
nen Anträge, wie bspw. die Schuldzuweisung, die Obsorge der Kinder 
und die wirtschaftlichen Trennungsfolgen, berechtigt das schon in 
Rechtskraft erwachsene Zwischenurteil die Ehegatten dazu, im Verzug 
des Verfahrens die entsprechende Scheidungsklage zu erheben.106 Be-
züglich dieser Gesetzesänderung sah der ursprüngliche Gesetzesentwurf 
der Abgeordnetenkammer vor, dass, um eine mögliche Koordination 
zwischen Trennung und Scheidung zu erzielen, sich die Trennungs- 
und Scheidungsverfahren überschneiden konnten und um diesem Um-
stand vorzubeugen, verordnete er die funktionale Zuständigkeit des 

104 Trib. Vercelli 27 maggio 1992, in Dir. E Famiglia e pers., 1993, 624 ff; Cass. 29 
novembre 1999, Nr. 13312, in Fam. e dir., 2000, 234 ff, con nota di Delconte; 
Cass. Sez. un., 3 dicembre 2001, Nr. 15248 e Cass. Sez. un., 4 dicembre 2001, Nr. 
15279, in Foro it., 2002, I, c. 384ff, con nota di Cipriani, Sulle domande di se-
parazione, addebito e divorzio; Cass. 18. Luglio 2005, Nr. 15157, in Mass. Giust. 
Civ., 2005, 6ff.

105 Luiso, Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, Milano, 2013, 337ff; Tizi, 
La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti proble-
matici,  1080 ff.

106 Luiso, Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, Milano, 2013, 337ff; Tizi, 
La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti proble-
matici,  1080 ff.
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erkennenden Richters bezüglich der persönlichen Trennung auch auf 
das eventuelle Scheidungsverfahren der Ehegatten zu erstrecken. Al-
lerdings hat dieser Gesetzesentwurf keinen Eingang ins italienische 
Gesetz gefunden. Wäre dieser Gesetzesentwurf verabschiedet worden, 
hätte er trotzdem nicht im Sinne der h.L. das Problem bezüglich der 
Koordination zwischen Trennungs- und Scheidungsverfahren 
behoben.107 Dies auch aus dem Grunde, weil es in manchen Fällen, in 
denen die Ehegatten ermächtigt sind die Scheidungsklage anzustren-
gen, das Trennungsverfahren allerdings noch beim Oberlandesge-
richtshof wegen einer möglichen Anfechtung seitens eines Ehegatten 
anhängig ist, unbedenklich wäre, demselben für das Trennungsverfahren 
zuständige Richter auch mit dem Scheidungsverfahren zu betrauen.108Da 
es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung im Hinblick auf die 
Koordinierung und das Zusammenwirkung sowohl des Trennungs- als 
auch des Scheidungsverfahrens mangelt, erscheint es naheliegend sich 
mit den von der Lehrmeinung und Rechtsprechung erarbeiteten Lö-
sungsansätzen bezüglich der Überlappungen zwischen Trennungs- und 
Scheidungsverfahren auseinanderzusetzten.109 Der Kassationsgerichts-
hof hat, wenn auch nur im Hinblick auf die gleichzeitige Rechtsanhän-
gigkeit zwischen Auflösung der zivilrechtlichen Ehewirkungen und der 
Aufhebung der einvernehmlichen Trennung, welche von beiden Ehe-
gatten bestätigt wird, die Möglichkeit in Erwägung gezogen die beiden 
Verfahren durch die Aussetzung des Scheidungsverfahrens gemäß Art. 
295 ZPO zu koordinieren.110 Im Falle der gleichzeitigen Rechtsanhän-
gigkeit zwischen Scheidungsverfahren und dem Verfahren, welches die 
Anfechtung der bestätigten Vereinbarung der Ehegatten zum Gegen-
stand hat, erscheint die Aussetzung des Scheidungsverfahrens wegen 
einer präjudiziellen Vorfrage sogar gerechtfertigt und geboten zu sein. 

107 Luiso, Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, Milano, 2013, 337ff; Tizi, 
La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti proble-
matici, 1080 ff; Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distac-
cato, in Famiglia e Diritto, 2015, 11.1043 ff.

108 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 
e Diritto, 1045 ff.

109 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra coniugi, in 
Fam. E Dir., 2015, 615ff; Dosi, La comunione legale viene sciolta alla prima 
udienza, in Guida al dir, 23 maggio 2015, 19ff.

110 Cass. 22 febbraio 1979, Nr.1120, in Mass. Giust. Civ., 1979, 498 ff.
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So mangelt es in den anderen Fällen an einer Rechtfertigung das Schei-
dungsverfahren auszusetzen, wenn nach Erlassen eines gerichtlichen 
Teilurteils über den getrennten Stand der Ehegatten, das Trennungs-
verfahren über die damit zusammenhängenden Fragen fortgesetzt wer-
den muss.111 Die Lehrmeinung unterstellt diesem höchstrichterlichen 
Lösungsansatz, dass dadurch zum einen die beschleunigende Wirkung 
des ergangenen richterlichen Zwischenurteils zum Erliegen kommen 
würde, zum anderen wie es schon von der höchstrichterlichen Recht-
sprechung mehrmals beteuert, könnte ein präjudizieller Zusammen-
hang zwischen Trennungs- und Scheidungsverfahren nicht mehr fest-
gestellt werden.112 Des Weiteren stellt die Überlappung beider anhän-
gigen Verfahren aufgrund deren Beiordnung ein nicht zu unterschät-
zendes Problem dar. Die Lehrmeinung ist darüber gespalten und sieht 
unterschiedliche Lösungsansätze vor, die voneinander divergieren. 
Nach der einen Lehrmeinung müsse der Umstand unterschieden wer-
den, indem die zusammenhängenden klärungsbedürftigen erhobenen 
Hilfsanträge der Ehegatten in beiden Verfahren “symmetrisch und 
identisch”113 erhoben werden können. Nach einer gegensätzlichen  
Lehrmeinung, könnten beide Nebenanträge nicht in beiden Verfahren 
erhoben werden, weil sie sich ihrer Struktur entsprechend unterschei-
den würden. Des Weiteren sieht eine andere Ausströmung vor, dass 
beide Lösungsansätze abzuweisen seien, da das zum Verhandlungser-
gebnis erlassene Scheidungsurteil die noch rechtsanhängige Tren-
nungsklage für sich vereinnahmt. Das ist dann der Fall, wenn der In-
halt der Klage den erkennenden Richter dazu verpflichtet, eine gleich-
wertige Beurteilung sowohl beim Trennungs- als auch beim Schei-
dungsverfahren vorzunehmen.114 Das ist der Fall der Zuweisung der 

111 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici, 1080 ff; Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso 
distaccato, in Famiglia e Diritto, 2015, 11.1043 ff; Cass. 16 dicembre 1985, Nr. 
6372, in Dir. E fam., 1986, 475 ff.

112 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici, 1080 ff.

113 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici, 1080 ff; Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso 
distaccato, in Famiglia e Diritto, 2015, 11.1043 ff.

114 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici, 1080 ff; Trib. Messina 18 gennaio 2013, in Dir. Fam. E pers., 2013, 
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Ehewohnung bzw. der Überlassung der Kinder zur Betreuung oder des 
Kinderunterhalts.115 Aus dem Grunde, dass über die Nebenanträge 
auch im Scheidungsverfahren geurteilt werden muss, welches dem 
Trennungsverfahren nachfolgt und eine beständigere Regelung der ge-
trennten Ehegatten zum Gegenstand hat, hat die Lehrmeinung für na-
heliegend befunden, die noch anhängigen Trennungsanträge im Schei-
dungsurteil zu vereinnahmen.116 Die Absorbierung der noch nicht in 
der Sache entschiedenen zusammenhängenden Nebenanträge im 
Trennungsverfahren kann im Hinblick auf das zu ergehende Schei-
dungsurteil für eine Lehrmeinung sich auch dann bewahrheiten, wenn 
die beiden Verfahren zugrundeliegenden Anträge sich deren Struktur 
nach unterscheiden.117 Das ist der Fall, wenn bei der Einreichung der 
Scheidungsklage Nebenanträge wie die Schuldzuweisung bzw. Unter-
haltsansprüche, zusammenhängend erhoben werden. Wenn man sich 
diesbezüglich einer kollidierenden Lehrmeinung anschließt, wird man 
wohl hervorheben müssen, wie sehr sich die Klage über den Schei-
dungsunterhalt im Hinblick auf die Voraussetzungen, Zielsetzungen 
und Wirkungen von der Klage über die Forderung eines Trennungsun-
terhalts unterscheidet. Durch die Trennung werden die persönlichen 
Rechte und Pflichten, welche aus der Ehe herrühren, abgeschwächt. 
Nach ständiger Rechtsprechung erlöschen die Treue und Beistands-
pflicht nicht, sie werden lediglich abgeschwächt. Die Ehegatten dürfen 
während der Trennung kein Verhalten an den Tag legen, welches sich 
auf die Ehre und das Ansehen des anderen Ehegatten verletzend aus-

I, 995; Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in 
Famiglia e Diritto, 2015, 11.1045 ff.

115 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 
e Diritto, 2015, 11.1045 ff; Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma 
manca il coordinamento con la separazione, 613ff; Cass. 16 febbraio 2012, Nr. 
2275.

116 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.

117 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti pro-
blematici, 1082 ff; “Die von einem Ehegatten gegenüber dem anderen erhobenen 
wirtschaftlichen Ansprüche verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen. Danovi 
hebt hervor, dass sich die Ansprüche sogar aufgrund des ihnen zugedachten no-
men iuris unterscheiden, weil im Trennungsverfahren  von einem Trennungsun-
terhalt die Rede ist während im Scheidungsverfahren von Scheidungsunterhalt 
gesprochen.
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wirkt. Bezüglich des Trennungsunterhaltes bleibt die materielle Bei-
stands und Beitragspflicht der Ehegatten bestehen.118 Gemäß Art. 156 
ZGB hat der Ehegatte, dem die Trennung nicht angelastet wird, An-
spruch auf die volle Unterhaltsleistung. Voraussetzung dafür ist, dass er 
über kein ausreichendes persönliches Einkommen während aufrechter 
Ehe verfügte.119 Die entsprechende Ehedauer spielt im Hinblick auf die 
Zusprechung eines Trennungsunterhaltes keine Rolle. Für die 
Zusprechung des Trennungsunterhaltes muss zum einen dem 
beantragenden Ehegatten die Trennung nicht angelastet werden, zum 
anderen muss Bedürftigkeit vorliegen.120 Es ist schon dann von Bedürf-
tigkeit zu sprechen, wenn der Ehegatte die während aufrechter Ehe ge-
nossene oder im Hinblick auf die Vermögenssituation der Ehepartner 
mögliche Lebensführung aus seinen persönlichen Gütern oder durch 
die eigene Berufstätigkeit nicht mehr bestreiten kann.121Im Sinne von 
Art. 5 Abs. 6 ScheidungsG kann ein Scheidungsunterhalt nur dann 
zugesprochen werden, wenn der beantragende Ehegatte über keine 
oder ausreichende Mittel verfügt oder aus objektiven Umständen auch 
nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zu erzielen. Nach ständiger 
Rechtsprechung liegt dieser Umstand dann vor, wenn der Ehegatte 
nicht in der Lage ist seinen während aufrechter Ehe genossenen Le-
bensstandard weiterzuführen.122 Diese gerichtlich vorzunehmende Be-

118 Carleo in Bessone Trattato, Il diritto di famiglia IV/1, 174ff; Eccher/Schurr/Chri-
stiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff; Breccia, Separazione personale 
die coniugi, 358 ff.

119 Carleo in Bessone Trattato, Il diritto di famiglia IV/1, 174ff; Eccher/Schurr/Chri-
stiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff; Breccia, Separazione personale 
die coniugi, 358 ff.

120 Carleo in Bessone Trattato, Il diritto di famiglia IV/1, 174ff; Eccher/Schurr/Chri-
stiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff; Breccia, Separazione personale 
die coniugi, 358 ff; Cass. 21.11.2008, Nr 27775; Cass. 12.9.2008, Nr 23549; Cass 
7.7.2008, Nr 18613. Vgl Zanetti Vitali in Schlesinger, Art. 150-158 (2006) 425 ff.

121 Carleo in Bessone Trattato, Il diritto di famiglia IV/1, 174ff; Eccher/Schurr/Chri-
stiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff; Breccia, Separazione personale 
die coniugi, 358 ff; Cass. 21.11.2008, Nr 27775; Cass. 12.9.2008, Nr 23549; Cass 
7.7.2008, Nr 18613. Vgl Zanetti Vitali in Schlesinger, Art. 150-158 (2006) 425 ff.

122  Carleo in Bessone Trattato, Il diritto di famiglia IV/1, 174ff; Eccher/Schurr/Chri-
stiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff; Breccia, Separazione personale 
die coniugi, 358 ff; Cass. 21.11.2008, Nr 27775; Cass. 12.9.2008, Nr 23549; Cass 
7.7.2008, Nr 18613. Vgl Zanetti Vitali in Schlesinger, Art. 150-158 (2006) 425 ff
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urteilung hat die Einkünfte und alle sonstigen, auch nicht baren Ver-
mögenswerte der antragsstellenden Partei in Erwägung zu ziehen.123 
Daraus wird der Unterschied ersichtlich. Der Trennungsunterhalt 
rührt aus der materiellen und moralischen Solidaritätspflicht zwischen 
den Ehegatten, nach welcher der eheliche Band zwischen den Ehegat-
ten nicht aufgehoben sondern nur abgeschwächt wird. Bezüglich der 
Zusprechung eines Trennungsunterhaltes besagt der wörtliche Sinnes-
gehalt der Norm, dass der empfangsbedürftige Ehegatte über keine aus-
reichenden Mittel verfügen muss. Die Zuerkennung eines Scheidungs-
unterhaltes unterliegt strengeren Voraussetzungen. Der Ehegatte muss 
zwar über keine ausreichenden Mittel verfügen, jedoch muss er nicht 
in der Lage sein aus objektiven Gründen sich solche Mittel zu verschaf-
fen. Dies beruht auf dem Umstand, dass nach Auflösung bzw. Aufhe-
bung der zivilrechtlichen Wirkungen die Ehegatten nach mehr Unab-
hängigkeit plädieren müssen.124 Der Kassationsgerichtshof lässt die 
Fortführung des Scheidungsverfahrens, unabhängig davon ob die 
Scheidungsklage erhoben wurde, zu. Die Zusprechung eines Schei-
dungsunterhaltes scheint jegliche erhobenen Unterhaltsansprüche im 
Trennungsverfahren auszuschließen.125 Daraus folgt, dass sobald ein 
Scheidungsurteil ergeht und über den Scheidungsunterhalt befunden 
wird, kommt ein geltend zumachender Trennungsunterhaltsanspruch 
zum Erliegen, da die Ehe bereits aufgehoben wurde.126 Schließlich er-
scheint auch die Feststellungsklage bezüglich der Anlastung der Tren-
nung, welche in der Vergangenheit eine erhebliche Rolle bezüglich der 
Bestimmung der Höhe des Scheidungsunterhaltes gespielt hatte, heu-
te, aufgrund der  dem Scheidungsunterhalt innewohnenden Fürsorge-
pflicht, im Hinblick auf die Bestimmung des zu entrichtenden Schei-
dungsunterhaltes, kaum mehr darauf Einfluss zu nehmen.127 Die Anlas-

123 Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff.
124 Cass. 16 febbraio 2012, Nr 2275; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: 

Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1082 ff.
125 Cass. 16 febbraio 2012, Nr 2275; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: 

Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1082 ff.
126 Cass. 16 febbraio 2012, Nr 2275; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: 

Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1082 ff.
127 Bezüglich der Fürsorge- und Vorsorgeleistung des Scheidungsunterhaltes Vgl. 

Cass. 12 febbraio 2013, Nr 3389, in Foro it., 2013, I, 1464. Nach konsolidier-
ter Fassung des Kassationsgerichtshofes ist die ursprüngliche “ gemischte” dem 
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tung der Trennung bringt eine Reihe wirtschaftlich benachteiligender 
Wirkungen vor. Aus diesem Grunde wird die Klage zur Feststellung der 
Schuld erhoben.128 Der Schuldausspruch führt einerseits zum Verlust 
der erbrechtlichen Ansprüche andererseits zum Verlust des Trennungs-
unterhaltes. Diese nachteiligen Wirkungen können auch mittels 
Scheidungsurteils herbeigeführt werden.129 Das Feststellungsurteil über 
den Geschiedenenstand der Ehegatten bewirkt einerseits die endgülti-
ge Aufhebung der Erbansprüche andererseits wird das Unterhaltsrecht 
des bedürftigen Ehegatten im voraussichtlich auszusprechenden Schei-
dungsunterhalt vereinnahmt.130 Die fast konsolidierte Fassung der Für- 
und Vorsorgefunktion des Scheidungsunterhaltes bringt mit sich, dass 
die Bemessung der Höhe des entsprechenden Scheidungsunterhaltes 
von dem ausgesprochenen Schuldausspruch im Trennungsverfahren 
entbunden ist.131 Die herrschende Lehrmeinung ist jenem Lösungsan-
satz treu, nach welchem der Scheidungsrichter dem noch rechtanhän-
gigen auszusprechenden Schuldspruch im Trennungsverfahren ent-
bunden ist, allerdings trägt die Befindung im Scheidungsverfahren über 
den Scheidungsunterhalt mit sich, das Interesse des Antragsstellers zur 
Erwirkung eines Schuldspruches im Trennungsverfahren zum Erliegen 

Scheidungsunterhalt innewohnende Aufgabe, welche sich aus einer für- und vor-
sorglichen, einer schadensersatzrechtlichen und schließlich einer ausgleichenden 
Funktion auszeichnete durch eine reine für- und vorsorgliche Maßnahme ersetzt 
worden; ; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e 
aspetti problematici,  1082 ff.

128 Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italienisches Zivilrecht, 528 ff; Kindler, 
Einführung in das italienische Recht, 174ff.

129  Cass. 12 febbraio 2013, Nr 3389, in Foro it., 2013, I, 1464; Tizi, La nuova nor-
mativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1083 ff.

130 Sesta, Manuale di Diritto di famiglia, 163ff; Tizi, La nuova normativa sul divor-
zio breve: Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1082 ff; Bonilini in 
Schlesinger, Trattato di diritto di famiglia, 598 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali di 
separazione e divorzio, in Codice della famiglia a cura di Sesta, III, Milano, 2015, 
2534ff.

131 Sesta, Manuale di Diritto di famiglia, 163ff; Tizi, La nuova normativa sul divor-
zio breve: Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1082 ff; Bonilini in 
Schlesinger, Trattato di diritto di famiglia, 598 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali di 
separazione e divorzio, in Codice della famiglia a cura di Sesta, III, Milano, 2015, 
2534ff.
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zu bringen.132 Obwohl der Gesetzgeber das Problem der Beiordnung 
und Koordination der Verfahren nicht durch gesetzgeberischen Akt 
gelöst hat und somit eine Gesetzeslücke vorliegt, hat er allerdings be-
züglich der Auflösung der Gütergemeinschaft Stellung genommen. Auf 
diese Weise hat er dazu beigetragen, den genauen Zeitpunkt der Auflö-
sung der Gütergemeinschaft festzustellen, welcher allerdings in der 
vorherigen Gesetzgebung sowohl in der Lehrmeinung, als auch in der 
Rechtsprechung uneinheitlich mehreren Lösungsansätzen zugeführt 
wurde.133

2.6. Die Auflösung der Gütergemeinschaft

Die neue vom Gesetzgeber eingeführte Gesetzesänderung betrifft 
den Zeitpunkt zur Auflösung der Gütergemeinschaft, welcher heute 
nach Ergehen von präsidentiellen Verfügungen bzw. nach der Un-
terschreibung der einvernehmlichen Scheidungsvereinbarung gemäß 
Art. 191 Abs. 2 ZGB stattfindet.134 Wie es schon allgemein bekannt 
ist, stellt die persönliche Trennung der Ehegatten der häufigste Auf-
lösungsgrund der Gütergemeinschaft dar.135 Aufgrund der langen Ver-
fahrensdauer erscheint das Interesse der Ehegatten offenkundig zu sein, 
die Gütergemeinschaft schnellstens aufzulösen, um Einkünfte vorneh-
men zu können ohne dem anderen Ehegatten Rechenschaft schuldig zu 
sein, da sie der Solidaritätspflicht entbunden sind.136 Nach der höchs-

132 Sesta, Manuale di Diritto di famiglia, 163ff; Tizi, La nuova normativa sul divor-
zio breve: Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1082 ff; Bonilini in 
Schlesinger, Trattato di diritto di famiglia, 598 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali 
di separazione e divorzio, 2534ff; Oberto: Divorzio breve, separazione legale e 
comunione legale tra coniugi, in Fam. E dir., 2015, 615ff.

133 Oberto: Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra coniugi, in 
Fam. E dir., 2015, 615ff; Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, 
390 ff; Oberto, La comunione legale tra i coniugi, in Tratt. Cicu- Messineo, II, 
Milano, 2010, 1768; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della 
disciplina e aspetti problematici,  1084 ff.

134 Ferrando, Il Divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, in: Corriere Giur., 2015, 8-9, 1041 ff. (commento alla normativa).

135 Ferrando, Il divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, in: Corriere Giur., 1041 ff.

136 Ferrando, Il divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, in: Corriere Giur., 1041 ff.
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trichterlichen Rechtsprechung setzt die Auflösung der Gütergemeins-
chaft das in Rechtskraft erwachsene Trennungsurteil oder die Geneh-
migung der einvernehmlichen Trennung voraus, da die präsidentiellen 
Verfügungen, aufgrund derer vorläufigen Natur, nicht dafür geeignet 
erschienen zwischen den von den Ehegatten und Dritten eingegan-
genen Rechtsverhältnissen Sicherheit zu vermitteln.137 Diese Lösung 
war nicht mehr mit den Anliegen der getrennten Ehegatten zu ve-
reinbaren. Das Gesetz 55/2015 hat den Art. 191 ZGB geändert und 
sieht vor, dass die Auflösung der Gütergemeinschaft zum Zeitpunkt 
der Verhandlung zum Erscheinen vor dem Gerichtspräsidenten statt-
findet. Bezüglich der Einwendbarkeit gegenüber Dritten sieht Art. 69, 
d) Standesamt vor, dass das Trennungsurteil bzw. die Bestätigung der 
einvernehmlichen Trennung in das Standesamtsregister eingetragen 
werden. Art. 191 ZGB ordnet an, dass die Verfügung, durch welche 
die Ehegatten zum Getrenntleben ermächtigt werden, dem Standesbe-
amten zwecks Anmerkung der Gütergemeinschaftauflösung mitgeteilt 
wird um somit dem Öffentlichkeitsgebot bezüglich der Einwendbarkeit 
gegenüber Dritten Rechnung zu tragen.138 Bezüglich der Beiordnung 
und Koordination der Verfahren über die verkürzte Scheidung und die 
außergerichtlichen Institute zur Aufhebung der zivilrechtlichen Wir-
kungen, wird von der Lehrmeinung hervorgehoben, dass der Gesetz-
geber die Auflösung der Gütergemeinschaft in jenen Umständen nicht 
bedacht hat, in denen die Scheidungsvereinbarung mittels Rechtsbeis-
tand der Anwälte  oder die Vereinbarung vor dem Bürgermeister erfolgt 
und es zu keinem Termin zum Erscheinen vor dem Gerichtspräsidenten 
kommt.139 Wie schon an anderer Stelle erörtert, sieht Art. 6 Abs. 2 
G. Nr 162/14 eine vollkommene Gleichstellung zwischen der durch 

137 Ferrando, Il divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, in: Corriere Giur., 1041 ff; Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italie-
nisches Zivilrecht, 530 ff; Kindler, Einführung in das italienische Recht, 174ff.

138 Ferrando, Il divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, in: Corriere Giur., 1041 ff; Eccher/Schurr/Christiandel, Handbuch Italie-
nisches Zivilrecht, 530 ff; Kindler, Einführung in das italienische Recht, 174ff.

139 Sesta, Manuale di Diritto di famiglia, 163ff; Tizi, La nuova normativa sul divor-
zio breve: Analisi della disciplina e aspetti problematici,  1082 ff; Bonilini in 
Schlesinger, Trattato di diritto di famiglia, 598 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali di 
separazione e divorzio, in Codice della famiglia a cura di Sesta, III, Milano, 2015, 
2534ff.
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den Rechtsbeistand der Rechtsanwälte erzielte Scheidungsvereinba-
rung und den gerichtlichen Verfügungen vor. Demnach müssten die 
Rechtswirkungen am selben Tag des Abschlusses der Scheidungsve-
reinbarung durch Rechtsbeistand hervortreten.140 Sowohl bei Mangel 
von Kindern als auch bei Vorliegen von ihnen muss der Staatsanwalt 
im ersten Fall die Scheidungsvereinbarung bestätigen im zweiten Fall 
sie genehmigen. Daraus folgt, dass die Auflösung der Gütergemeins-
chaft zum Zeitpunkt der Unterschreibung der Scheidungsvereinbarung 
durch die Ehegatten durch Rechtsbeistand der Anwälte stattfindet, 
vorausgesetzt die Scheidungsvereinbarung vom Staatsanwalt bestätigt 
bzw. genehmigt wird.141

2.7. Schlussfolgerungen

Art. 3 der der Untersuchung unterliegenden Regelung sieht 
nicht nur eine zeitliche Vorverlegung der ursprünglich vorgesehenen 
Fristen zur Erhebung der Scheidungsklage für die rechtsanhängigen 
Trennungsverfahren zum Zeitpunkt des Erwachsens in Rechtskraft des 
entsprechenden Gesetzes vor, sondern beinhaltet sogar eine Herabset-
zung der Fristen bezüglich der Auflösung der Gütergemeinschaft.142 
Letzterer Punkt bereit die meisten Auslegungsschwierigkeiten in der 
Lehrmeinung. Ein Teil der Lehrmeinung vertritt die Ansicht, dass zum 
einen aufgrund des in Art. 11 über die Gesetze im Allgemeinen statu-
ierten Grundsatzes über das Rückwirkungsverbot und zum anderen auf-
grund des Fehlens ausdrücklicher Übergangsbestimmungen bezüglich 
der Auflösung der Gütergemeinschaft, könne Art. 191 ZGB im Hin-

140 Sesta, Manuale di Diritto di famiglia, 163ff; Tizi, La nuova normativa sul di-
vorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti problematici, 1082 ff; Bonilini in 
Schlesinger, Trattato di diritto di famiglia, 598 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali 
di separazione e divorzio, 2534 ff; Oberto, Divorzio breve, separazione legale e 
comunione legale tra i coniugi, 159 ff.

141 Sesta, Manuale di Diritto di famiglia, 163ff; Tizi, La nuova normativa sul di-
vorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti problematici, 1082 ff; Bonilini in 
Schlesinger, Trattato di diritto di famiglia, 598 ff; Danovi, Mezzi stragiudiziali 
di separazione e divorzio, 2534 ff; Oberto, Divorzio breve, separazione legale e 
comunione legale tra i coniugi, 625 ff.

142 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra i coniugi, 625 
ff; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.
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blick auf die anhängigen Verfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der entsprechenden Norm nicht zur Anwendung kommen.143 Dies 
bringt mit sich, dass die gesetzesändernden Vorschriften über die Auf-
lösung der Gütergemeinschaft nur auf die Ermächtigungen zum Ge-
trenntleben oder auf die unterschriebenen einvernehmlichen Schei-
dungsvereinbarungen der Ehegatten vor dem Gerichtspräsidenten 
nach in Kraft treten des entsprechenden Gesetzes Anwendung finden 
können.144 Der herrschenden Lehrmeinung entsprechend erscheint 
obige Auslegung nicht statthaft zu sein und wird wohl als einschrän-
kende Auslegung erachtet.145 Nach herrschender Lehrmeinung darf die 
neue Regelung über die Auflösung der Gütergemeinschaft gemäß Art. 
191 ZGB schon bereits auf rechtsanhängige Trennungsverfahren An-
wendung finden. Allerdings gilt, bezüglich solcher Verfahren, die Gü-
tergemeinschaft nur dann als aufgelöst, wenn das Gesetz über die ver-
kürzte Scheidung in Rechtskraft erwachsen ist. Eine divergierende 
Auslegung würde zu unheilbaren Problemen im Hinblick auf die An-
wendbarkeit gegenüber Dritten der zwischen den Ehegatten in der 
Zwischenzeit eingegangenen Rechtsgeschäfte, führen.146 Die neuen 
Scheidungsfristen gemäß Art. 1 des Gesetzes über die verkürzte Schei-
dung werden sowohl auf alle neu eingeleiteten Verfahren, unabhängig 
vom Stadium des Trennungsverfahrens, als auch auf jene Trennungs-
verfahren, die während der vorherigen Gesetzgebung eingeleitet wur-
den, bei welchen noch eine dreijährige Trennungsfrist galt, zutreffen.147 

143 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra i coniugi, 625 
ff; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.

144 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra i coniugi, 625 
ff; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.

145 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra i coniugi, 625 
ff; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.

146 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra i coniugi, 625 
ff; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.

147 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra i coniugi, 625 
ff; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.
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Die neue Regelung findet auch auf jene Trennungsverfahren Anwen-
dung, sei es einvernehmlich oder streitig, die noch zum Zeitpunkt des 
in Krafttretens des Gesetzes 55/2015 noch anhängig sind.148 Die am 
meisten hervorstechende Neuerung ist die in den Hintergrund treten-
de Erforderlichkeit der gesetzmäßigen Gerichtsbarkeit für die Verände-
rung des persönlichen Standes. Das durch den Art. 6 des Gesetzes 
162/2014 eingeführte Institut der Scheidungsvereinbarung durch 
Rechtsbeistand höhlt das herkömmliche System, nach welchem für 
jede Standesänderung der Eingriff des Gerichts erforderlich war, aus.149 
Die Idee, nach welcher sowohl im Trennungs- als auch im Scheidungs-
verfahren der unverzichtbare “konstitutive” Eingriff seitens der her-
kömmlichen, zur Verwaltung der Zivilgerichtsbarkeit, zuständigen Or-
gane vonnöten ist, wird gesetzlich vorgesehen. Diese Idee wurde schon 
von der Lehrmeinung einer nachgiebigen Diskussion ausgesetzt, wel-
che der einvernehmlichen Scheidungsvereinbarung großes Gewicht 
beigemessen hatte, allerdings wurde ihr von einer anderen Lehrmei-
nung die unersetzbare Rolle der Verhandlung zum Erscheinen, an wel-
cher die Bestätigung zu erfolgen hatte, entgegengesetzt.150 Aufgrund 
der vom Staatsanwalt wahrgenommenen Filterfunktion, muss er als 
Gerichtsbehörde erachtet werden, welche für die Überprüfung der 
Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen zuständig ist. Allerdings 
ist diesbezüglich hervorzuheben, dass die durch das Gesetz 162/2014 
eingeführten Änderungen dazu beigetragen haben das Trennungs- und 
Scheidungsverfahren zu vereinfachen und es auch im Hinblick auf die 
Rolle des Staatsanwaltes ersichtlich wird, dass dadurch die Entlastung 
der Gerichte angestrebt wird. Dies wird gemäß Art. 12 G. Nr. 162/2014, 
nach welchem die Ehegatten die Trennungs- bzw. Scheidungsverein-

148 Oberto, Divorzio breve, separazione legale e comunione legale tra i coniugi, 625 
ff; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: Analisi della disciplina e aspetti 
problematici,  1082 ff.

149 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 
e Diritto, 2015, 11.1045 ff; Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma 
manca il coordinamento con la separazione, 613ff; Cass. 16 febbraio 2012, Nr. 
2275.

150 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, in Famiglia 
e Diritto, 2015, 11.1045 ff; Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma 
manca il coordinamento con la separazione, 613 ff; Cass. 16 febbraio 2012, Nr. 
2275 ff.
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barung vor dem Bürgermeister erreichen können, ersichtlich.151Durch 
das Gesetz 162/2014 wird die ausschließliche gerichtliche Zuständig-
keit bezüglich der Auflösung der zivilrechtlichen Wirkungen seitens 
des Gerichts beseitigt.152 Es bleibt eine eventuelle Residualkompetenz 
des Gerichtspräsidenten unter besonderen Umständen erhalten. Dabei 
muss an dieser Stelle vermerkt werden, dass es sich um eine bemerkens-
werte Änderung handelt, welche den erforderlichen gerichtlichen 
rechtsbegründenden Schutz bezüglich der Standesänderung aus-
schwemmt.153 Zum ersten Mal wird gesetzlich vorgesehen, dass es 
möglich ist, von der Auslösung bzw. Aufhebung der zivilrechtlichen 
Wirkungen der Ehe durch die Anrufung des Gerichts abzusehen.154 Po-
sitiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass das Gesetz Nr. 162/2014 dazu 
geführt hat, die notwendigen Fristen zur Abwicklung des Scheidungs-
verfahrens herabzusetzen. Sobald die Scheidungsvereinbarung erzielt 
wird, muss sie bei der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht einge-
reicht werden, welche daraufhin vom zuständigen Staatsanwalt einer 
Überprüfung unterzogen werden muss. Das Landesgericht Mailand hat 
präzisiert, dass die Unbedenklichkeitserklärung bzw. die Genehmigung 
seitens des Staatsanwaltes binnen dreißig Tagen seit der Einlegung der 
Scheidungsvereinbarung erteilt wird. Das ist als wesentlicher Fort-
schritt zu verzeichnen, wenn man es mit den üblichen erforderlichen 
Fristen zur Festsetzung eines präsidentiellen Verhandlungstermins bei 
den einvernehmlichen Trennungsverfahren und für die darauf folgend 
zu erteilende Genehmigung vergleicht, welche bei manchen Gerich-

151 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1045 ff; 
Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff.

152 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1045 ff; 
Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff.

153  Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 
in: Famiglia e diritto, 2015, 295ff; Buffone, La riforma del processo civile, 2014; 
Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e 
separazione e divorzio davanti al Sindaco, in Corr. Giur., 2015, 515 ff.

154  Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 
in: Famiglia e diritto, 2015, 295ff; Buffone, La riforma del processo civile, 2014; 
Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e 
separazione e divorzio davanti al Sindaco, in Corr. Giur., 2015, 515 ff.
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ten eine Wartezeit von einigen Monaten beträgt.155 Die in den Vorder-
grund stechende Eigenschaft der neuen Institute im Hinblick auf die 
Aufhebung der zivilrechtlichen Wirkungen liegt darin, dass dadurch 
die Streitigkeiten der zu scheidenden Ehegatten herabgesetzt und die 
Scheidungen “familiär” verwaltet werden.156 Dadurch wird vermieden, 
dass die mit den einvernehmlichen bzw. streitigen Verfahren verbun-
denen Unebenheiten zwischen den Ehegatten, immer den Eingriff des 
Richters erforderlich machen.157 Die herrschende Lehrmeinung ver-
merkt, dass die Ehegatten sich intensiv mit der Scheidungsvereinba-
rung auseinandersetzen müssen und auf die Ansprüche des entspre-
chenden Ehegatten aufeinander gehen müssen um die gerichtliche 
Mitwirkung auszuschließen.158 Dieser gute Wille würde sich zu ihren 
Gunsten auswirken.159 Die neu vom G. Nr. 162/2014 vorgesehenen 
Scheidungsformen tragen wesentlich dazu bei, die neue Natur der 
Scheidung und die aus ihr herrührenden subjektiven Rechtspositionen 
der Ehegatten zu beeinflussen. Die neue Gesetzgebung hat die Privat-
autonomie der Ehegatten wesentlich bestärkt, sodass die herrschende 
Lehrmeinung sogar, wenn keine minderjährigen bzw. wirtschaftlich 
unabhängigen Kinder vorliegen, die Ehe als persönliche Angelegen-
heit der Ehegatten erachtet.160 Das Trennungsrecht kann sogar als ver-
fügbares Recht der Ehegatten, angesichts des Verhandlungsverfahrens 

155 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1045 ff; 
Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff.

156 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1048 ff; 
Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff.

157 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1048 ff; 
Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff.

158 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1048 ff; 
Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff.

159 Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff; Cass. 19 marzo 2014, Nr. 6289; Al Mureden, Il diritto a 
formare una seconda famiglia tra doveri di solidarieta postconiugale e principio 
di autoresponsabilita, 1043ff.

160 Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 
296 ff.
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mit Rechtsbeistand, erachtet werden. Dasselbe Verfügungsrecht be-
steht allerdings nicht im Hinblick auf die Scheidung, da die italieni-
sche Rechtsordnung zur Zeit keine direkte Scheidung kennt und sieht 
für die Erhebung der entsprechenden Scheidungsklage die Erfüllung 
der vorgesehenen Voraussetzungen des Sondergesetzes vor.161 Bezüg-
lich der Scheidung ist hervorzuheben, dass den neuen Reformen keine 
marginale Bedeutung zukommt, da ihretwegen das Verfügungsrecht 
der Ehegatten im Hinblick auf die Arten des Scheidungsverfahrens we-
sentlich ausgeweitet wurde.162 Darüber hinaus ist es an dieser Stelle 
geboten, sich der neuen dem Gericht geschienen Rolle anzunehmen.163 
Durch das Gesetz Nr. 162/20014 wurde das Gerichtswesen entlastet 
und das Familienrecht wird im Sinne der Lehrmeinung als “öffentliche 
Befugnis” angesehen. Durch die Scheidungsvereinbarung durch 
Rechtsbeistand bzw. durch die abgeschlossene Scheidungsvereinba-
rung vor dem Bürgermeister wird ersichtlich, wie sehr der “gesetzmäßi-
ge” Charakter der Scheidung abhandenkommt und wie er durch den 
Charakter einer sozialen Dimension ersetzt wird.164 Schließlich stellt 
sich die herrschende Lehrmeinung die Frage, welche Rolle die Ge-
richtsbarkeit bezüglich des Familienrechts in der Zukunft einnehmen 
wird. Im Sinne der herrschenden Lehrmeinung ist diesbezüglich anzu-
merken, dass die im Familienrecht herbeigeführten Änderungen sich 
auf empfindliche Aspekte des Lebens auswirken und aus diesem Grun-
de zeugt die der Rechtsprechung innewohnende Rolle von erheblicher 
Relevanz, die Gesetzgebung an die Bedürfnisse der Gesellschaft anzu-

161 Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 
296 ff.

162 Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati 
e separazione e divorzio davanti al Sindaco, 525ff; Sesta, Negoziazione assistita 
e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 296 ff; Danovi, Crisi della 
Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1048 ff; Danovi, Al via al di-
vorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, 613 ff.

163 Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati 
e separazione e divorzio davanti al Sindaco, 525ff; Sesta, Negoziazione assistita 
e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 296 ff; Danovi, Crisi della 
Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1048 ff; Danovi, Al via al di-
vorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, 613 ff.

164 Ferrando, Il divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, 271ff.
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passen.165 Gleichzeitig pflegt die herrschende Lehrmeinung zu behaup-
ten, dass von der herkömmlichen Rolle der Gerichtsbarkeit, im Sinne 
der ihr zukommenden Monopolstellung auf jedem konkreten Sachver-
halt, abzusehen ist, welche sich neulich durch die Züge der Symmetrie 
und Gleichstellung der Parteien auszeichnet.166 Der unverzichtbare 
Schutz der Gerichtsbarkeit muss nur in jenen Fällen zum Tragen kom-
men, in denen schutzbedürftige Parteien wie minderjährige bzw. wirt-
schaftlich unselbstständige Kinder vorliegen. Nach Danovi handelt es 
sich bei diesen Reformen um eine Umstellung der tradierten Sichtwei-
se der Gerichtsbarkeit. Man müsse der Rechtswissenschaft die Mög-
lichkeit gebieten, sich an die veränderten Lebensumstände unter Vor-
behalt einer strengen gesetzlichen Bewertung, anzupassen.167

165 Ferrando, Il divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, 271ff; Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distac-
cato, 1048 ff; Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordi-
namento con la separazione, 613 ff.

166 Ferrando, Il divorzio breve: Un importante novita legislativa nel solco della tra-
dizione, 271ff; Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distac-
cato, 1048 ff; Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordi-
namento con la separazione, 613 ff.

167 Danovi, Crisi della Famiglia e Giurisdizione: Un progresso distaccato, 1048 ff; 
Danovi, Al via al divorzio breve: tempi ridotti ma manca il coordinamento con 
la separazione, 613 ff.
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